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Juristische und praktische 
Probleme bei der Anwendung 
der Irrelevanzregelung gem. 

Nr. 3.3 GIRL
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Einleitung

Schweinehaltung 
L.

Schweinehaltung 
L. jun.

Schweinehaltung 
L. & Sohn GbR
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Einleitung

• Erfassung der Quellen

„Stellschrauben“

• Angaben zu den Quellstärken

• Ableitungs- / Kaminhöhe

• Reinigungsleistung / Wirkungsgrad einer 
Abluftreinigungseinrichtung

• Wetterdaten

• Emissionszeiten
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Grundsätze der Tätigkeit von 
Sachverständigen

Sachkunde

Zur Sachkunde gehört die Fähigkeit, fachliche 

Beurteilungen und Schlussfolgerungen in Wort 

und Schrift in klarer, logisch aufgebauter und 

allgemein verständlicher Weise darzustellen, so 

dass sie von Fachleuten überprüft und von 

Nichtfachleuten nachvollzogen werden können.
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Grundsätze der Tätigkeit von 
Sachverständigen

Sachkunde

Zur Sachkunde gehört auch die Kenntnis des 

notwendigen rechtlichen Umfeldes der 

Sachverständigentätigkeit.
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Grundsätze der Tätigkeit von 
Sachverständigen

Unparteilichkeit

• nicht etwa:

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.

• unparteiische, unabhängige, weisungsfreie 

und gewissenhafte Aufgabenwahrnehmung 

auch gegenüber privaten Auftraggebern
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Grundsätze der Tätigkeit von 
Sachverständigen

Inhaltliche Gestaltung

Der Sachverständige muss einem Gutachten 

eine vollständige Sachverhaltsermittlung 

zugrundelegen und diese im Gutachten im 

Einzelnen angeben.

Der Sachverständige hat keine rechtliche 

Bewertung vorzunehmen.
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Rechtliche Grundlage der Irrelevanz

• Anforderungen zum Immissionsschutz sind 
durch Gesetz festgelegt (z.B. §§ 5, 6, 22 
BImSchG)

• Bedeutung untergesetzlicher 
Rechtsnormen und Regelwerke

⇒ keine Zurechenbarkeit für jedweden 
Immissionsbeitrag
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Rechtliche Grundlage der Irrelevanzklauseln 
im Immissionsschutzrecht

• Anforderungen zum Immissionsschutz sind 
durch Gesetz festgelegt (z.B. §§ 5, 6, 22 
BImSchG)

• Bedeutung untergesetzlicher 
Rechtsnormen und Regelwerke

⇒ keine Zurechenbarkeit für jedweden 
Immissionsbeitrag
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Rechtliche Grundlage der Irrelevanzklauseln 
im Immissionsschutzrecht

Die Rechtsordnung ist kein Naturgesetz, 

sondern eine Verhaltensordnung zur 

Regelung des Menschlichen Zusam-

menlebens. Das erfordert eine Wertung der 

möglichen Verhaltensweisen.
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Begriff der Irrelevanz

• geringfügige Immissionsbeiträge nicht 
ursächlich für schädliche Umweltein-
wirkungen (→ Kausalität )

• maßgebend ist die qualitative Verän-
derung der Immissionsbelastung
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Nr. 3.3 Erheblichkeit der Immissionsbeiträge

Die Genehmigung für eine Anlage soll auch bei 
Überschreitung der Immissionswerte der 

GIRL nicht wegen der Geruchsimmissionen versagt werden, 

wenn der von der zu beurteilenden Anlage in ihrer 

Gesamtheit zu erwartende Immissionsbeitrag
auf keiner Beurteilungsfläche , auf der sich Personen 

nicht nur vorübergehend aufhalten, den Wert 0,02
überschreitet. Bei Einhaltung dieses Wertes ist davon 
auszugehen, dass die Anlage die belästigende Wirkung der 
vorhandenen Belastung nicht relevant erhöht.
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Überschreitung der Immissionswerte

• Wohnhaus am Siedlungsrand

• Wohnhaus im Außenbereich

• betriebszugehöriges Wohnhaus im 

Außenbereich
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Überschreitung der Immissionswerte

• völlig neue Anlage

• Erweiterung und / oder Sanierung einer 
bestehenden Anlage

• Anlagen verschiedener Betreiber
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Überschreitung der Immissionswerte

Landwirt

Die gutachterliche Stellungnahme prognostiziert 
sowohl im IST- als auch im PLAN-Zustand einen Wert 
von über 20 % Geruchsstundenhäufigkeit. Die 
ermittelten Immissionswerte nach Durchführung der 
Baumaßnahmen liegen jedoch niedriger als die Werte, 
die durch die bereits baurechtlich genehmigten 
Betriebsgebäude hervorgerufen werden. Die 
Verbesserung beträgt je nach Lage der 
Rechengitterzellen bis zu 1,8 %. Eine 
Verschlechterung der Immissionssituation für ihr 
Grundstück ist somit nicht zu erwarten.

Auszug aus einem Bescheid
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Überschreitung der Immissionswerte

Landwirt

Nr. 3.5.4 TA Luft

Eine beantragte Änderungsgenehmigung darf auch 
dann nicht versagt werden, wenn zwar nach ihrer 
Durchführung nicht alle Immissionswerte eingehalten 
werden, wenn aber

a) die Änderung ausschließlich oder weit 
überwiegend der Verminderung der Immissionen 
dient

b) eine spätere Einhaltung der Immissionswerte nicht 
verhindert wird und

c) die konkreten Umstände einen Widerruf der 
Genehmigung nicht erfordern.

Verbesserungsmaßnahmen
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Zu beurteilende Anlage

Landwirt

• Anlagenbegriff des § 3 Abs. 5 BImSchG 
und § 1 der 4. BImSchV

• Betreiber (vgl. § 3 Abs. 5 Satz 2 TEHG)

Jede natürliche oder juristische Person, 
die die unmittelbare Entscheidungs-
gewalt im Sinne dieses Gesetzes inne 
hat und dabei die wirtschaftlichen 
Risiken der Tätigkeit trägt.
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Zu beurteilende Anlage

zusätzlicher 
Maststall

L. & Sohn GbR

Merkmale für eigenständige Anlagen 
(bei Tierhaltung)

• getrennte Erschließung

• eigener Maschinenpark

• getrennte Güllelagerung und -ausbringung

• keine gemeinsame Gülleausbringungsflächen

• steuerlich getrennte Betriebsführung

• wirtschaftlich getrennte Betriebsführung
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Zu beurteilende Anlage

Landwirt

Die vorhandene Lackieranlage (…) ist nicht in die 
Gesamtbeurteilung einzustellen, da eine solche 
Betrachtung keine Bewertung der Lackieranlage 
zuließe. (…)

Ebenfalls handelt es sich nicht um eine gemein-
same Anlage im Sinne des BImSchG. Sie kann 
somit gemäß GIRL das Irrelevanzkriterium für sich 
in Anspruch nehmen. Im Genehmigungsverfahren 
zur Lackieranlage wird von Irrelevanz gemäß
GIRL ausgegangen. (…)

Auszug aus einem Bescheid
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Feststellung Zusatzbelastung

• Ausbreitungsmodell entsprechend Anhang 
3 TA Luft

• IG = IV + IZ

• Genehmigungsfähigkeit trotz weiterer 
Immissionswertüberschreitungen
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Beurteilungsflächen
Industriebetrieb mit Lackieranlage

Gutachter:
Kamin einzige 

Quelle

• Türen

• Tore
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Beurteilungsflächen
Rasterfläche mit 10 m Kantenlänge
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Irrelevanzschwelle

• Wert: 0,02

• nur der zugrunde gelegten 
Immissionsquellen

• Zurechenbarkeit der Zusatzbelastung
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Ausnahmen von der Anwendbarkeit

• Unvereinbarkeit mit höherrangigem Recht

• atypische Sachverhalte
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Biogasanlage
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Lackierbetrieb

Karosserie - Lackierbetrieb
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Rechtsprechungsübersicht

OVG NRW, Beschluss v. 14.01.2010 – 8 B 1015/09 –

• Bestätigung Anwendbarkeit GIRL

• Auswahl der Wetterstation

• Bioaerosole (Entwurf VDI-Richtlinie 4250)
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Rechtsprechungsübersicht

Nds. OVG, Beschluss v. 02.04.2009 – 12 ME 53/09 –

• Gemeinsame Anlage i. S. der 4. BImSchV

• keine gemeinsame Anlage, wenn von 

verschiedenen Personen betrieben
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Rechtsprechungsübersicht

Nds. OVG, Urt. v. 10.11.2009 – 1 LB 45/08 –

• Geruchsminderung durch Biofilter

• „Stand der Technik“ i. S. des § 22 Abs. 1 BImSchG

• Biofilter noch nicht Stand der Technik
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Rechtsprechungsübersicht

Thür. OVG, Urt. v. 16.03.2010 – 1 O 655/07 –

• Anforderungen an eine Ausbreitungsrechnung 

nach Anhang 3 TA Luft

• meteorologischer Datensatz und dessen Eignung

• Windfeldmodelle LASAT und FITNAH



11

Bielefeld   Detmold   Gütersloh   Minden   Paderborn   Leipzig   Paris   Peking     www.brandi.net
Rechtsanwalt

Name

BRANDI    DRÖGE    PILTZ    SUDEROW   &   GRONEMEYE R

Rechtsanwalt

Dr. Schröder

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


